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1.4. Sonderbauflächen 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

1.4.1. Sondergebiete, die der 
Erholung dienen

(§ 10 BauNVO)
z.B. : Wochenendhaus

gebiete

* schwarz/weiß farbig

Orange mittel

1.4.2. Sonstige Sondergebiete
(§ II BauNVO)
z.B.: Klinikgebiete

Orange mittel

Zur weiteren Unterscheidung der Baugebiete sind Farbab

stufungen zulässig.

Im Bebauungsplan können die farbigen Flächensignaturen 
auch als Randsignaturen verwendet werden.

Im Flächennutzungsplan kann bei den Planzeichen für 
die Bauflächen der Nummern 1.1. bis 1.4. bei farbiger 
Darstellung der Buchstabe entfallen.

Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauZVO) kann durch Ergänzungen 

der Planzeichen festgesetzt werden
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